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B e s c h l u s s v o r l a g e  
 

 

Vorlage:  HA/020/2024 Referenz:  

Fachbereich:  Hauptamt Datum: 22.08.2024 

Bearbeiter: Christian Bienert Verfasser:  

 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 03.09.2024 öffentlich 

 

 

Betreff:  

 

Beschluss über die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der Städtischen 

Wohnungsgesellschaft mbH Zwönitz 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Gemäß § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH 

Zwönitz endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit Ablauf der Wahlperiode des 

Stadtrates, folglich ist eine Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder nach der Kommunalwahl 

vom 09.06.2024 erforderlich.  

 

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH 

Zwönitz besteht aus 7 Mitgliedern. Die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder, die über die 

für diese Aufgabe erforderlichen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen verfügen müssen, 

erfolgt durch den Stadtrat der Stadt Zwönitz und ist jederzeit widerruflich (§ 9 Abs. 1 

Gesellschaftsvertrag).  

 

Wie im bisherigen Aufsichtsrat sollen aus Sachgründen seitens der Verwaltung Herr 

Bürgermeister Wolfgang Triebert, der Fachbereichsleiter Finanzen, Ordnung und Sicherheit, 

Bürgerservice und Standesamt/Beigeordneter Herr Andy Kehrer sowie der 

Fachbereichsleiterin Bau Frau Ute Hahn erneut dem Aufsichtsrat angehören. Folglich sind 

vier weitere Sitze zu besetzen. 

 

Nach Übereinkunft zwischen Bürgermeister und den Fraktionsführern der im Stadtrat der 

Stadt Zwönitz nach der Kommunalwahl vom 09.06.2024 vertretenen Parteien und 

Wählervereinigungen erfolgt eine namentliche Benennung der Aufsichtsratsmitglieder sowie 

deren Stellvertreter nach der Mandatsverteilung im Stadtrat der Stadt Zwönitz. 

 

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine Bestellung der Mitglieder vor, so dass es einer Bestätigung 

der abgestimmten Verfahrensweise des Stadtrates der Stadt Zwönitz vom 06.08.2024 bedarf 

(HA/015/2024 >> SRB/058/2024).  



 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Zwönitz beschließt, die in der Anlage 1 aufgeführten Personen in den 

Aufsichtsrat der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH Zwönitz unter Berücksichtigung des 

§ 9 des Gesellschaftsvertrages zu bestellen.  

 

 

Anlagen: 

 

• Anlage 1 Besetzung Aufsichtsrat  
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